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Einleitung 

Α. Zum Gegenstand dieser Untersuchung 

Volkmar Götz schrieb in der 11. Auflage seines Lehrbuchs zum Polizei- und 
Ordnungsrecht: „Das einzige wirkliche Problem des Abschleppens bildet die 
Verhältnismäßigkeit des Zwangseingriffes"1. Treffend  charakterisiert dieser 
Satz die Verwaltungspraxis, in der meist die Verhältnismäßigkeitsprüfung über 
die Rechtmäßigkeit von „Abschleppmaßnahmen" und die Erfolgsaussichten 
dagegen gerichteter Klagen bestimmt. 

Bei genauerer Untersuchung des Phänomens „Abschleppmaßnahme" wird 
eine Vielzahl dogmatischer Streitfragen offenbar,  die teils ungelöst, teils unbe-
friedigend beantwortet, oft im Zusammenhang mit auf Kraftfahrzeuge  bezoge-
nen staatlichen Entfernungsmaßnahmen nicht hinreichend gewürdigt, dabei 
aber von grundsätzlicher Bedeutung sind. Auch für die sogenannten „Ab-
schleppfälle" gilt deshalb der von Gusy zur Altlastenproblematik formulierte 
Satz: Es „treffen  hier nahezu sämtliche [...] Rechtsfragen des Polizeirechts zu-
sammen"2. 

Angesichts dessen bereitet eine umfassend angelegte Darstellung nicht uner-
hebliche Schwierigkeiten. Dennoch soll der Versuch unternommen werden, die 
Rechtsfragen der gefahrenabwehrrechtlichen  Entfernung von Kraftfahrzeugen 
mit dem Ziel weitgehender Vollständigkeit darzustellen3. 

B. Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes 

Kraftfahrzeuge.  Untersucht werden soll das Entfernen von Kraftfahrzeugen; 
der Definition des § 1 Abs. 2 StVG zufolge gelten als solche „Landfahrzeuge, 
die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu 

1 Götz,  11. Auflage 1993, Rn. 303. Die Aussage findet sich in der 12. Auflage nicht 
mehr. 

2 Gusy,  Rn. 296. 
Die Untersuchung basiert auf dem baden-württembergischen Landesrecht. Auf das 

Recht anderer Bundesländer wird in Einzelfragen Bezug genommen, im übrigen wird 
bei polizeirechtlichen Fragestellungen auf den MEPolG verwiesen. 
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sein". Von praktischer Bedeutung ist allein die Entfernung von Personenkraft-
wagen, weshalb sich die Darstellung auf diese konzentriert. Im übrigen kann 
die Entfernung von Lastkraftwagen oder Motorrädern die Praxis vor technische 
Schwierigkeiten stellen, in rechtlicher Hinsicht ergeben sich aber keine prinzi-
piellen Unterschiede. 

Maßnahme staatlicher  Gefahrenabwehr.  Gegenstand dieser Arbeit ist nur die 
von staatlichen Stellen als Maßnahme der Gefahrenabwehr veranlaßte Entfer-
nung von Kraftfahrzeugen.  Ausgeklammert wird die Behandlung derjenigen 
Probleme, die sich beim Entfernen störender Fahrzeuge auf Veranlassung von 
Privatpersonen stellen4. Umgekehrt beschränkt sich die Darstellung aber auch 
nicht auf Maßnahmen der Polizei, sondern bezieht auch Maßnahmen der Ord-
nungsverwaltung aufgrund des Straßenrechts, Abfallrechts, Bauordnungsrechts 
und Straßenverkehrsrechts mit ein. 

Entfernung.  Gegenstand und Zielrichtung des in dieser Arbeit zu untersu-
chenden staatlichen Handelns ist somit, durch die Entfernung von Kraftfahr-
zeugen eine Gefahr für die öffentliche  Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. 

Dieses Handeln kann als Abschleppen"  von Kraftfahrzeugen  bezeichnet 
werden; oft wird auch von „Abschleppmaßnahmen" oder von den „Abschlepp-
fällen" gesprochen. Diese Begriffe  und Umschreibungen vereinen den Vorteil 
der Anschaulichkeit mit dem Nachteil fehlender Präzision. Der Anschaulichkeit 
und Gebräuchlichkeit wegen werden sie auch in dieser Arbeit verwendet. So-
weit von der Sache her geboten, ist allerdings zu differenzieren,  da „das Ab-
schleppen" die tatsächliche und rechtliche Vielgestaltigkeit des zu untersu-
chenden Handelns nicht zum Ausdruck bringen kann. So wird herauszuarbeiten 
sein, daß der tatsächlichen Entfernung eines Fahrzeugs regelmäßig ein Verwal-
tungsakt dieses Inhalts {Entfernungsgebot)  vorausgeht, und daß derartige Ent-
fernungs-, Wegfahr- oder Beseitigungsgebote nicht allein in den meist im Vor-
dergrund stehenden Fällen des straßenverkehrsordnungswidrigen  Parkens, 
sondern auch in anderen Konstellationen und gestützt auf spezialgesetzliche 
Ermächtigungsgrundlagen in Betracht kommen. In tatsächlicher Hinsicht kann 
zwischen der Räumung des bisherigen Standorts (Entfernen),  der Überführung 
des Kraftfahrzeugs  zu einem neuen Standort (Transport)  und dem dortigen 
Abstellen, gegebenenfalls in staatlicher Obhut (Verwahrung),  unterschieden 
werden. Inwieweit sind diese verschiedenen Handlungen auch rechtlich diffe-
renziert zu beurteilen? Welche Rechtsgrundlagen finden in welchem Stadium 

4 

Siehe hierzu Forster,  Das von Privatpersonen veranlaßte Abschleppen wider-
rechtlich auf Privatgrund geparkter Kraftfahrzeuge  und damit zusammenhängende 
rechtliche Probleme unter besonderer Berücksichtigung der negotiorum gestio (ausge-
wählte Probleme), Diss. Regensburg 1986. 



Einleitung 

Anwendung? Der folgende erste Teil der Arbeit widmet sich unter anderem 
diesen Fragen und der Systematisierung und rechtlichen Kategorisierung des 
Phänomens „Abschleppmaßnahme". 


